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Editorial

Mit diesem Heft halten Sie das 4. Blatt in Händen, welches durch das

Beschäftigungsprogramm Wattenwil - Seftigen erstellt worden ist. Jedes Heft
ist von einer andern Person geschrieben worden. Ich danke den Damen des

Programms „Perpetuum-mobile" für ihren Einsatz und ihre gute Arbeit.
Wer die Hefte künftig schreiben wird, ist ungewiss, eine Lösung könnte sich
an der Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 18 April 1998 zeigen

In diesem Heft stellt Ihnen der (scheidende) Zentralvorstand eine Neuordnung

unserer Gesellschaft vor. Wenn es möglich ist, wird der neue Vorstand
an der Hauptversammlung in Bern gewählt, es werden Leitbilder für zwei
mögliche Formen der Gesellschaft vorgestellt Der Zentralvorstand und die
eingesetzte Kommission für die Strukturbereinigung empfehlen die Lösung
„Einzelmitgliedschaft". Für diese Lösung werden neue Statuten (Entwurf in
diesem Heft) zur Abstimmung an der Hauptversammlung gebracht.

Wenn die Lösung „Einzelmitgliedschaft" gewählt wird, ist ein neuer
Vorstand zu bestellen, bestehend aus fünf Personen. Diese Lösung bedingt, dass
sich alles neue Kräfte zur Mitarbeit im Vorstand zur Verfugung stellen.
Mitglieder, welche ihre Freizeit für eine Mitarbeit zur Verfügung stellen
können, wollen sich bitte bei der Geschäftsstelle der SGFF, Postfach 54,
3608 Thun, schriftlich melden (alle Chargen sind noch offen: Präsident,
Vizepräsident, Kassier, Sekretär, Redaktor). Wir hoffen, dass wir für alle
Chargen mindestens eine Nomination erhalten werden (der Präsident wird
von der Versammlung gewählt, der Vorstand konstituiert sich selbst)!

Peter W. Imhof, Vizepräsident
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